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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Die Solothurner Filmtage konnten ihren 25. Geburtstag begehen. Der Besuch
Bundesrat Stichs zur Eröffnung und derjenige von Bundespräsident Koller zu Ende der
Manifestation waren ein äusseres Zeichen dafür, dass der neue Schweizer Film und mit
ihm die Filmtage 'respektabel' geworden sind. Angesichts der präsentierten Filme
fragten sich aber viele der anwesenden Kritiker und Zuschauer, ob der Schweizer Film
nicht schon seine Blütezeit, seine Jahre der grössten kulturellen und politischen
Kreativität definitiv hinter sich habe. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.01.1990
MARIANNE BENTELI

Nach Ansicht des Bundesrates rechtfertigten diese Ausgangslage, der unbestrittene
Stellenwert der Kulturförderung auch als Bundesaufgabe sowie entsprechende
parlamentarische Vorstösse einen relativ raschen Anlauf für einen neuen
Kulturförderungsartikel. Ende Jahr schickte die Regierung einen entsprechenden
Entwurf in die Vernehmlassung. Dem Text liegt ein weitgefasster Kulturbegriff
zugrunde. Darunter soll nicht mehr nur etwas Elitäres verstanden werden, schrieb das
EDI in seinen Erläuterungen; Kultur umfasse neben den klassischen Domänen der
bildenden Kunst, der Literatur, der Musik, des Theaters und des Films zum Beispiel
auch das Laien- und Volkstheater sowie Teilbereiche der Förderung der Minderheiten,
der Jugendarbeit und der Erwachsenenbildung. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1990
MARIANNE BENTELI

Der vorgesehene neue Artikel 27septies BV ist umfassender und dynamischer formuliert
als der alte Gegenvorschlag. Trotzdem geht er substantiell nicht wesentlich darüber
hinaus. Nach wie vor ist die Förderungskompetenz nur durch eine Kann-Formel
festgehalten. Aus Rücksicht auf die föderalistischen Gegebenheiten wird grösstes
Gewicht auf das Prinzip der Subsidiarität gelegt, welches Kantonen, Gemeinden und
Privaten ihre Entfaltungsbereiche belässt. Der Entwurf setzt aber konsequent dort ein,
wo das kulturpolitische Engagement des Bundes unabdingbar werden kann — in der
Pflege der kulturellen Beziehungen zum Ausland, bei der Wahrnehmung kultureller
Aufgaben von gesamtschweizerischer Tragweite sowie in der besonderen Förderung
kulturell wenig begünstigter Landesteile. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1990
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Portmann (cvp, GR), mit welcher der Bundesrat aufgefordert wird, dem
Parlament gestützt auf das Unesco-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und
Naturgutes der Welt eine Botschaft mit dem Antrag zu unterbreiten, der Stiftung für die
als Weltkulturgut eingestufte Klosteranlage St. Johann in Müstair (GR) einen
Sonderbeitrag von 7 Mio Fr. zu gewähren, wurde vom Nationalrat als Postulat
überwiesen. Ständerat Cottier (cvp, FR) reichte ein Postulat ein, welches den Bundesrat
ersucht zu prüfen, mit welchen Massnahmen der Bund zum Schutz der Kulturgüter vor
einer Gefährdung durch die rasche Zunahme des Schadstoffgehalts in der Atmosphäre
beitragen kann. 4

MOTION
DATUM: 14.12.1990
MARIANNE BENTELI

In die Vernehmlassung gingen Entwürfe zu einem neuen Filmgesetz und, als Alternative,
zu einer revidierten Vollziehungsverordnung auf der Basis des geltenden Gesetzes. Die
Einsicht, dass das aus dem Jahr 1962 stammende Filmgesetz einer Modernisierung
bedarf, setzte sich bereits Ende der siebziger Jahre durch, als deutlich wurde, dass das
Fernsehen das Kino in der Publikumsgunst zunehmend ablöst. Fernsehen und neue
Medien trugen nicht nur zum 'Kinosterben' bei, auch formal verwischten sich die
Grenzen immer mehr. In jüngerer Zeit zeigte sich zudem, dass gewisse Einschränkungen
— so etwa die Kontingentierung bei der Einfuhr ausländischer Filme — mit den
weltweiten Freihandelsbemühungen und den europäischen Liberalisierungs- und
Integrationsbestrebungen nicht mehr vereinbar sind.

Das revidierte Gesetz möchte den Verleih und die Vorführung von Filmen erleichtern.
Die auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehende Kontingentierung soll abgeschafft und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.12.1990
MARIANNE BENTELI
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die Angebotsvielfalt durch eine Marktordnung mit Mindestanteilen an Erstaufführungen
sichergestellt werden. Zugleich möchte der Bund schweizerische Spielfilme nicht nur
wie bisher aufgrund ihres kulturellen Wertes, sondern auch entsprechend ihrem
Publikumserfolg finanziell unterstützen können, um so neue Produktionsanreize zu
schaffen. Ausserdem soll die Eidg. Filmkommission neu organisiert werden. Eine
revidierte Verordnung, die ebenfalls zur Aufhebung der Kontingentierung führen würde,
hätte gegenüber einem neuen Gesetz zwar den Vorteil, dass sie detaillierter
ausgestaltet und in relativ kurzer Zeit in Kraft gesetzt werden könnte, sie würde aber
nach Meinung des EDI eine erfolgsabhängige Finanzhilfe nicht ermöglichen, und die
Verleihförderung bliebe den Verleihorganisationen vorbehalten. 5

Der Ständerat überwies ein Postulat Cottier (cvp, FR), das den Bundesrat ersucht,
Massnahmen zum Schutz von Kulturgütern vor allem baulicher Art, die durch den
zunehmenden Schadstoffgehalt der Atmosphäre gefährdet sind, zu prüfen. In seiner
Stellungnahme verwies Bundespräsident Cotti auf die Arbeiten des Nationalen
Forschungsprogramms (NFP) 16 ("Methoden zur Erhaltung von Kulturgütern") und auf
die internationalen Bestrebungen in diesem Bereich und versprach, das finanzielle
Engagement des Bundes im Kulturgüterschutz substantiell zu erhöhen. In Beantwortung
einer Interpellation Nabholz (fdp, ZH) unterstrich er, dass das dem Natur- und
Heimatschutzgesetz zugrundeliegende Subsidiaritätsprinzip ihm nur eine sehr
zurückhaltende Eingriffspolitik erlaube. 6

POSTULAT
DATUM: 23.01.1991
MARIANNE BENTELI

Aufgrund der vom Parlament verabschiedeten Sparmassnahmen beschloss die Pro
Helvetia, ihr Budget nicht linear um die entgangenen Beiträge, sondern
schwerpunktmässig zu kürzen. 1993 soll bei der Literaturförderung, der
Erwachsenenbildung und den für das Ausland bestimmten Publikationen gespart
werden. Im darauffolgenden Jahr werden die Bereiche Theater, Musik und Tanz
finanziell beschnitten. 1995 sollen die visuellen Künste sowie der Kulturaustausch mit
dem Ausland die Leidtragenden der Sparmassnahmen sein. 7

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 13.11.1992
MARIANNE BENTELI

Für die Kultur gab die öffentliche Hand 1990 insgesamt 1,85 Mia Fr. aus, das heisst 272
Fr. pro Kopf der Bevölkerung. Dies ging aus der jüngsten diesbezüglichen Untersuchung
des Bundesamtes für Statistik hervor. Am meisten Mittel, nämlich 451 Mio Fr. oder 24%
flossen den Theatern und dem Musikwesen zu. 320 Mio Fr. (17%) wurden für die
Ausbildung an Musikschulen, Konservatorien, Kunstgewerbeschulen und dergleichen
aufgewendet. Je rund 12% der Kulturausgaben gingen an die drei Bereiche Bibliotheken
und Archive, Museen und Ausstellungen sowie Denkmalpflege und Heimatschutz.

Die Hauptlast der öffentlichen Kulturförderung trugen mit 53% oder 3,9% ihrer
Gesamtausgaben die Gemeinden. Die Kantone steuerten 39% (2,4%) bei, der Bund
lediglich 8% (0,5%). Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Theater und
Musikwesen wurden standortbedingt vorab von den grossen Städten und deren
Kantonen gefördert. Basel-Stadt, Bern, Genf, Waadt und Zürich übernahmen so über
65% der gesamten Kantons- und Gemeindeausgaben in diesen Bereichen. Der Bund
beschränkte sich in erster Linie auf Aufgaben von gesamtschweizerischer Bedeutung.
Dazu gehören die Landesbibliothek und das Landesmuseum, die der Bund in eigener
Regie führt. Daneben machte mit 57 Mio Fr. bzw. 37% die Unterstützung der Kantone in
Denkmalpflege und Heimatschutz den grössten Brocken im Kulturbudget des Bundes
aus. Die Pro Helvetia erhielt 21 Mio Fr.für ihre in- und ausländischen Aktivitäten. 8

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.05.1994
MARIANNE BENTELI

Auch im zweiten Anlauf scheiterte der Kulturförderungsartikel in der
Bundesverfassung (Art. 27septies) nicht am Willen einer Mehrheit der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, sondern an abstimmungstechnischen
Modalitäten. 1986 hatten sich die Kulturinitiative, die unter anderem ein Prozent des
jährlichen Gesamtbudgets für die Kultur forderte, und der unverbindlichere
bundesrätliche Gegenvorschlag durch die damals noch geltende Unvereinbarkeit des
doppelten Ja gegenseitig blockiert. Im Berichtsjahr erwies sich das für
Verfassungsänderungen notwendige Ständemehr als Stolperstein für die Vorlage. 51%
der Stimmberechtigten wollten dem Bund die Kompetenz erteilen, das Kulturschaffen
subsidiär und im Interesse der Verständigung unter den vier Kulturregionen zu erhalten,
zu fördern und zu vermitteln. Damit sollte dem Bund die verfassungsrechtliche

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1994
MARIANNE BENTELI
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Grundlage für die Übernahme von Aufgaben erteilt werden, die er aufgrund einer etwas
grosszügigen Interpretation des Zweckartikels der Bundesverfassung (Art. 2) über die
"Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt" faktisch seit dem letzten Jahrhundert
wahrnimmt. Durch verschiedene Bundesbeschlüsse wurde dem Bund seither die
Kompetenz erteilt, die Denkmalpflege zu unterstützen, die bildende und angewandte
Kunst zu fördern sowie Museen und Archive von nationaler Bedeutung zu unterhalten.
1962 wurde der Heimatschutz (Art. 24sexies) in die Verfassung aufgenommen. Der
einzige Bereich des eigentlichen Kunstschaffens, in welchem der Bund ausdrücklich
durch die Verfassung zu einem Engagement berechtigt wurde, ist jener der
Filmförderung, da Volk und Stände 1958 vorwiegend aus handelspolitischen Gründen
einem "Filmartikel" in der Bundesverfassung (Art. 27ter) zustimmten. Andere
Kunstgattungen, so etwa Literatur, Musik, Theater und Tanz konnten bisher nur indirekt
über die Subventionen an die Schweizerische Volksbibliothek, die Jugendliteratur, die
Erwachsenenbildung oder die Pro Helvetia unterstützt werden. 

Mit dem vorliegenden Kulturförderungsartikel wollten Bundesrat und Parlament der
Kulturpolitik des Bundes eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Grundlage schaffen
und die Entwicklung dieser Politik langfristig sichern. Ausgehend von den Grundsätzen
des Föderalismus, der Subsidiarität und des Ausgleichs sollte kulturelles Schaffen
gefördert und der Zugang auch weniger begünstigter Gruppen oder Landesteile zur
Kultur erleichtert werden. Besondere Bedeutung kam dem Austausch und damit der
Verbesserung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Sprachen und Kulturen
der Schweiz zu. Lediglich 49% der Stimmberechtigten sprachen sich gegen dieses
Ansinnen aus. Da sie jedoch in zehn Kantonen und vier Halbkantonen - namentlich allen
rein deutschsprachigen Kantonen mit Ausnahme Zürichs und der beiden Basel - die
Mehrheit bildeten, konnten sie sich gegen die zustimmenden zehn Kantone und zwei
Halbkantone - neben den bereits genannten alle mehrsprachigen Kantone, das Tessin
und die Romandie - durchsetzen und die Vorlage zu Fall bringen. 

Abstimmung vom 12. Juni 1994

Beteiligung: 46,6%
Nein: 1 018 188 (49,0%) / 10 4/2 Stände
Ja: 1 114 158 (51,0%) / 10 2/2 Stände

Parolen:
Ja: FDP (4*), SP, CVP, GP, LdU, EVP, PdA; SGB, CNG.
Nein: SVP (9*), LP (2*), FP, SD, Lega, EDU; SGV, Redressement national.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 9

Anlässlich der Exekutivratssitzung der UNESCO im Frühjahr wurde die Schweiz wieder
in den Exekutivrat dieser Organisation gewählt. Als Delegationschefin nahm alt-
Nationalrätin Doris Morf (sp, ZH) Einsitz in diesem Gremium. 10

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

In der Aprilsession des Nationalrates thematisierten verschiedene Vorstösse die
Kulturpolitik des Bundes. Mit einer Motion verlangte Widmer (sp, LU), der Bundesrat
solle die Massnahmen zur Rettung des audiovisuellen Kulturguts massiv verstärken und
dazu allenfalls die gesetzlichen Grundlagen erweitern. In seiner Stellungnahme
erinnerte der Bundesrat an bereits unternommene Anstrengungen, insbesondere die
Gründung des Vereins «Memoriav» und dessen substanzielle Finanzierung durch den
Bund (jährlich CHF 1'878'000 für die Periode 1998-2001). Bundesrätin Dreifuss stellte
einen weiteren Bericht in Aussicht, auf dessen Grundlage – und voraussichtlich im
Rahmen des geplanten Kulturförderungsgesetzes – eine gesetzliche Regelung für die
Stärkung des audiovisuellen Kulturguts vorbereitet werden soll. Mittelfristig möchte der
Bundesrat sein finanzielles Engagement für «Memoriav» noch leicht anheben. 

Ausgehend von einer Interpellation Galli (cvp, BE) (Ip 01.3374) ersuchte Müller-Hemmi
(sp, ZH) den Bundesrat ebenfalls mit einer Motion (Mo.01.3461), die Richtlinien zur
Unterstützung kultureller Organisationen von nationaler Bedeutung im Sinn von mehr
Sicherheit für ihre Finanz- und Tätigkeitsplanung abzuändern sowie den dafür
vorgesehenen Kredit, der in den letzten Jahren eingefrorenen worden war, wieder
substantiell zu erhöhen. Auf Antrag des Bundesrates wurden beide Motionen als
Postulate gutgeheissen. In diesem Rahmen beantwortete der Bundesrat auch eine

MOTION
DATUM: 16.04.2002
MARIANNE BENTELI
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Interpellation Gysin (sp, BS) zur Musikförderung (Ip.01.3322). 11

Mit einer Motion der WBK des Nationalrates wurde der Bundesrat beauftragt, für die
Sicherung, Erschliessung und Vermittlung der audiovisuellen Quellen in allen seinen
Zuständigkeitsbereichen entsprechende gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten. Die
Regierung verwies auf das Engagement des Bundes in der Stiftung Schweizerisches
Filmarchiv, dem der Bund neben jährlichen Finanzhilfen von knapp CHF 2 Mio. das
Archivgebäude in Penthaz (VD) unentgeltlich zur Verfügung stellt, sowie im Verein
Memoriav, der für die Periode 2002-2006 mit jährlich CHF 3 Mio. aus den Budgets der
Bundesämter für Kultur und Kommunikation sowie des Schweizerischen Bundesarchivs
unterstützt wird. Ihrer Ansicht nach bilden das Bundesgesetz über die Landesbibliothek
und das Filmgesetz eine ausreichende rechtliche Grundlagen für die Gewährung von
Finanzhilfen; in der laufenden Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen werde zudem auch die Erhaltung von audiovisuellen Programmen geregelt.
Weil sich der Bundesrat vorbehalten wollte, das Thema allenfalls umfassender bei der
gesetzlichen Umsetzung des Kulturartikels der Bundesverfassung zu regeln, beantragte
er erfolglos Umwandlung in ein Postulat. Der Nationalrat war der Auffassung, dass
gerade der Verein Memoriav eine klarere gesetzliche Grundlage brauche, um seine
Finanzierung über das Jahr 2006 hinaus sicherzustellen, und nahm den Vorstoss mit
deutlichem Mehr an. Der Ständerat teilte diese Auffassung und überwies die Motion
ebenfalls. 12

MOTION
DATUM: 21.09.2004
MARIANNE BENTELI

Die 2003 im Grundsatz beschlossene Zürcher Filmstiftung nahm im Berichtsjahr
wesentliche politische Hürden. Im Mai stimmte das Kantonsparlament dem Vorhaben
der Regierung zu, das Stiftungskapital von CHF 20 Mio. aus dem Fonds für
gemeinnützige Zwecke einzuschiessen, worauf auch der Gemeinderat der Stadt Zürich
die von der Exekutive beantragte Vervierfachung des jährlichen Filmkredits auf CHF 4
Mio. guthiess. Ende September nahm die Stimmbevölkerung der Stadt gegen die Nein-
Parolen der SVP und der FDP den Kredit mit 54% Ja an. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 26.09.2004
MARIANNE BENTELI

Trotz Bedenken stimmten beide Parlamentskammern beim Voranschlag 2007 einer
weiteren Kürzung der Subventionen für den Denkmalschutz zu. Dieses Jahr
begründete der Bundesrat diese Massnahme mit den für die Filmförderung sowie für
das Verkehrshaus der Schweiz gesprochenen Geldern, die im Bundesamt für Kultur
(BAK) eingespart werden müssten. Statt mit seinem ursprünglich 33 Mio Fr.
betragenden Budget muss der Denkmalschutz nun mit rund CHF 22 Mio. auskommen;
CHF 10 Mio. wurden in die Filmförderung verschoben, CHF 1 Mio. ins Verkehrshaus. Im
Nationalrat stellte Frösch (gp, BE) den Antrag, die Gelder für die Denkmalpflege
zumindest wieder auf 28 Mio Fr. zu erhöhen: Es handle sich um unersetzliches
Kulturgut, das für die Nachkommenschaft erhalten werden müsse. Gegen die
Fraktionen von CVP, FDP und SVP hatte der Antrag aber keine Chance und wurde mit 94
zu 72 Stimmen abgelehnt. Im Ständerat wurde ebenfalls moniert, der Bund behalte sich
nach wie vor ein Mitspracherecht in der Denkmalpflege vor, ziehe sich aber aus der
finanziellen Verantwortung zunehmend zurück; ein Antrag gegen die Kürzung wurde
aber nicht gestellt. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2006
MARIANNE BENTELI

Anders als im Vorjahr stimmten beiden Kammern im Nachtrag II zum Budget 2007 gegen
den Antrag des Bundesrates diskussionslos einer Erhöhung um 20 Mio Fr. für die
Bereiche Heimatschutz und Denkmalpflege sowie Natur- und Landschaftsschutz zu,
um den Verpflichtungen gegenüber den Kantonen nachzukommen. In der
Eintretensdebatte regte die SVP erfolglos an, bei den Beiträgen an internationale
Organisationen, ans Bundesamt für Bildung und Forschung oder ans BAK entsprechend
zu kürzen. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2007
MARIANNE BENTELI
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Ein Jahr nach der Ratifikation der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen präsentierte die Schweizerische Koalition für
kulturelle Vielfalt zusammen mit der Schweizerischen UNESCO-Kommission in einem
Expertenbericht Vorschläge zur Umsetzung der Konvention. Die Experten empfahlen
unter anderem mehr Literatur- und Landessprachenunterricht an den Schulen,
verstärkte musikalische Erziehung und eine „professionelle“ Filmförderung. Das Papier
plädierte zudem für eine stärkere Position und breitere Finanzierung der Stiftung Pro
Helvetia. 16

BERICHT
DATUM: 17.10.2009
MARLÈNE GERBER

Im Februar richtete der Bundesrat die Botschaft zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2012–2015 an die Räte, die diese in der Herbstsession des Berichtsjahrs
verabschiedeten. Beantragt wurden acht Kredite über eine Gesamthöhe von 637,9 Mio.
CHF zugunsten des Heimatschutzes und der Denkmalpflege, des Kulturgütertransfers,
des Films, der Landessprachen, des Bundesamts für Kultur (BAK), der Stiftung Pro
Helvetia, der Nationalmuseumsgruppe und der Nationalphonothek. Beide Räte
beschlossen Eintreten ohne Gegenantrag. Die Kommission für Bildung und
Wissenschaft (WBK-SR) schlug dem Ständerat als Erstrat einstimmig weitere Ausgaben
in der Höhe von 50,6 Mio. CHF vor. Begründet wurde diese Empfehlung unter anderem
mit dem Hinweis, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand für die Kulturförderung mit
total 2,24 Mio. CHF nur 0,43% des BIP betragen und an Bundesmitteln lediglich 0,4
Prozent aus dem Gesamthaushalt in die Kultur fliessen. Die zusätzlichen Mittel sollten
dabei an den Heimatschutz und die Denkmalpflege, die Filmförderung, das BAK sowie
die Stiftung Pro Helvetia gehen. Die Hälfte der Kredite, die knapp 3 Mio. CHF für den
Kulturgütertransfer sowie die Mittel zugunsten der Sprachförderung, der
Schweizerischen Landesphonothek und die Institutionen des Schweizerischen
Nationalmuseums, wurden problemlos gesprochen. Die restlichen vier
Kulturkreditvorlagen, tangiert durch die zusätzlich beantragte Mittelerhöhung, erfuhren
Abänderungen, die im Folgenden besprochen werden.
Für den Heimatschutz und die Denkmalpflege, die der Bund und die Kantone gemäss
NFA als Verbundaufgabe wahrnehmen, hatte der Bundesrat einen Rahmenkredit von 85
Mio. CHF vorgeschlagen. Die ständerätliche WBK machte eine grosse Differenz
zwischen dem Mittelbedarf für den Denkmalschutz und den nach Einführung des NFA
dafür budgetierten Bundesgeldern aus. Da diese sich in den letzten Jahren regelmässig
als ungenügend erwiesen hätten, veranschlagte sie eine Erhöhung des Etats um 20 Mio.
CHF, vor allem zugunsten der Denkmalpflege. Einstimmig winkte die Kleine Kammer den
erhöhten Rahmenkredit durch. Im Nationalrat veranlasste eine starke links-grüne
Kommissionsminderheit gar die Aufstockung um 30 Mio. auf insgesamt 125 Mio. CHF.
Auf Betreiben seiner Fiko widersetzte sich der Ständerat dem Nationalrat in der
Differenzbereinigung. Worauf Letzterer die bescheidenere Mittelerhöhung knapp
akzeptierte.
Für die Filmförderung wollte die WBK-SR den vom Bundesrat vorgesehenen
Rahmenbetrag um weitere 10 Mio. auf 158 Mio. CHF aufstocken. Den zusätzlichen
Mittelbedarf sah sie durch die Übertragung der projektbezogenen Filmförderung von
Pro Helvetia an das BAK, durch steigende Ausgaben bei der erfolgsabhängigen
Filmförderung (Succès cinéma) und die geplanten Unterstützungsleistungen für die
Umstellung kleiner Kinos auf die digitalisierte Projektion begründet. Widerspruch
erfuhr das Ansinnen erneut von Mitgliedern der Fiko. Es wurde darauf hingewiesen,
dass das Wachstum der Bundesausgaben unter Beachtung der Schuldenbremse derzeit
höchstens drei Prozent betragen dürfte, sich die diskutierten Ausgaben für den
Kulturbereich aber im Rahmen von acht Prozent bewegten, ohne in anderen
Ausgabenbereichen kompensiert zu werden. Mit 26 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung
wurde die Teilvorlage aber im Sinn der WBK-SR angenommen. Auf Antrag einer
linksgrünen Kommissionsminderheit, die durch jeweils starke CVP- und FDP-
Mehrheiten unterstützt wurde, folgte der National- dem Ständerat.
Zum Zahlungsrahmen für die vom BAK ausgerichteten Finanzhilfen, den die WBK-SR um
weitere 12 Mio. auf 112 Mio. CHF erhöhen wollte, lagen dem Erstrat drei
Minderheitsanträge vor. Dabei waren die Ständeräte sich sowohl uneinig über die Höhe
allfälliger Mehrausgaben als auch über deren potenzielle Adressaten. Keiner der
Vorschläge, darunter ein Unterstützung des Alpinen Museums in Bern, war
mehrheitsfähig. Dem Zweitrat lagen zum BAK-Zahlungsrahmen sechs
Minderheitsanträge vor. Zu den bereits im Ständerat vorgebrachten Anliegen gesellte
sich neben weiteren ein Finanzierungsbegehren für die in Basel domizilierte Stiftung
Sportmuseum Schweiz. Durchzusetzen vermochten sich mit deutlicher Unterstützung
auch des bürgerlichen Lagers die Anträge zugunsten des Sport- sowie des Alpinen
Museums. Das dermassen abgeänderte Teilgeschäft wurde schliesslich auch vom
Ständerat deutlich angenommen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2011
SUZANNE SCHÄR
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Mit der Aufgabenverschiebung zwischen dem BAK und Pro Helvetia übernahm letztere
mit der Fotografie- und Nachwuchsförderung sowie der Kulturvermittlung zusätzliche
Pflichten in der Kulturförderung. Deshalb beantragte die WBK-SR ihrem Rat die
Erhöhung des vom Bundesrat vorgesehenen Zahlungsrahmens um 8,6 Mio. auf 149 Mio.
CHF. Der Kommissionsantrag setzte sich denkbar knapp, mit 19 zu 18 Stimmen, gegen
den Vorschlag des Bundesrats durch. Der Nationalrat hingegen bevorzugte den
moderateren Zahlungsrahmen des Bundesrats. In der Differenzbereinigung entschied
der Ständerat erneut äusserst knapp. Er schloss sich nun aber mit 18 zu 17 gegen seine
Kommission, die Festhalten empfohlen hatte, dem Nationalrat an. Angenommen wurde
die Teilvorlage schliesslich mit 23 zu zehn Stimmen bei vier Enthaltungen. 17

Im Mai verabschiedete der Bundesrat eine Änderung der Verordnung über das
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder in der Schweiz (VISOS). Die
ausschliesslich den Kanton Baselland betreffenden Anpassungen wurden auf den 1. Juli
in Kraft gesetzt. Während Augst mit Augusta Raurica und die Liesbergmühli von der
Liste des Bundesinventars gestrichen wurden, sind die Ortschaften Münchenstein und
Röserental, das Kraftwerk Birsfelden und die Schlossanlage Wildenstein neu aufgeführt.
Die Baselbieter Bevölkerung sprach sich im Berichtsjahr zudem deutlich für Annahme
einer Initiative aus, die vom Kanton den dauerhaften Erhalt der Schlösser Bottmingen
und Wildenstein inklusive Hofgut fordert. Der Regierungsrat hatte die Übertragung von
Schlösser und Hofgut an Dritte ermöglichen wollen, um durch Einsparungen von
Unterhaltskosten seinen Verpflichtungen aus dem beschlossenen Entlastungspaket
12/15 nachzukommen. Der landrätliche Gegenvorschlag, der eine Einbringung der
Schlösser in Trägerschaften erlaubt hätte, wurde hauchdünn abgelehnt. 18

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 08.05.2013
MARLÈNE GERBER

Im Parlament war die Kulturbotschaft 2016–2020 weniger umstritten als die
Vernehmlassungsergebnisse des Vorjahres vermuten liessen – gemäss der NZZ waren
die Debatten gar "andächtig ruhig wie in einem Museum". National- und Ständerat
zeigten sich durchgehend einig, schätzten die vorliegende Botschaft grossmehrheitlich
als ausgewogen ein und schickten keinen der zehn beratenen Entwürfe in die
Differenzbereinigung. Während jedoch die bundesrätlichen Beschlüsse zu den
Zahlungsrahmen in den Bereichen Film (CHF 253,9 Mio.), Kulturgütertransfer (CHF 3,9
Mio.), Heimatschutz und Denkmalpflege (CHF 132,6 Mio.), Nationalmuseum (CHF 160,6
Mio.), Sprachen und Verständigung (CHF 75,5 Mio.), Schweizerschulen im Ausland (CHF
110,1 Mio.) sowie für Pro Helvetia (CHF 210,9 Mio.) im Parlament eine Mehrheit fanden,
wich das gesetzgebende Organ betreffend Finanzhilfen des BAK leicht vom Entwurf des
Bundesrates ab. In letzterem Bereich beschloss der erstberatende Ständerat auf
Anraten seiner Kommissionsmehrheit eine Aufstockung der Mittel für Museen und
Sammlungen um CHF 3 Mio. zur Förderung der Chancengleichheit bei der
Mittelvergabe. Erfolglos wehrten sich bürgerliche Parlamentarier – und dabei in erster
Linie und grossmehrheitlich SVP-Vertreter – gegen die Aufstockung der gesamten Mittel
um 3,4% im Vergleich zur Kulturbotschaft 2012–2015; entsprechende Minderheiten
Germann (svp, SH) und Müri (svp, NR) mit dem Antrag auf Rückweisung und Plafonierung
der Mittel auf dem Stand der Vorperiode wurden in beiden Räten deutlich abgelehnt.
Dasselbe Schicksal ereilte in der Kantonskammer ein Rückweisungsantrag Föhn (svp,
SZ), welcher mit der Kulturbotschaft eine Zentralisierung der Kulturförderung
befürchtete und dem Antrag der Minderheit Germann (svp, SH) unterlag. In seinen
ausführlichen Stellungnahmen machte Bundesrat Berset unter anderem deutlich, dass
es hier in erster Linie um eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen
Entscheidungsebenen gehe und keinesfalls um eine Bevormundung aus Bundesbern.
Weitere Rednerinnen und Redner rechtfertigten die Mittelerhöhung ferner mit der
Ausweitung der Kulturförderung auf zusätzliche Bereiche, die zum einen auf in der
Zwischenzeit vom Parlament gefasste Beschlüsse zurückgehen, denen zum anderen
jedoch auch ein Verfassungsauftrag zugrunde liegt: So soll mit der Kulturbotschaft der
im Jahr 2012 angenommene Gegenvorschlag zur Volksinitiative "jugend+musik"
umgesetzt werden. Die entsprechende Änderung des Kulturförderungsgesetzes
passierte den Ständerat mit 39 zu 6 und den Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen in der
Sommersession relativ unproblematisch. Dass die Kultur auch in finanziell
angespannten Zeiten etwas kosten darf – und dabei sogar noch etwas mehr im
Vergleich zur vergangenen Vierjahresperiode – stiess in den Medien auch auf negative
Resonanz. Als Sprachrohr der Ostschweiz freute sich hingegen das St. Galler Tagblatt
(SGT): Von den zusätzlichen CHF 3 Mio. für Museen und Sammlungen sollen auch solche
Institutionen profitieren, die bis anhin noch nicht in den Genuss von Fördergeldern
gekommen sind. Die Vergabe der Gelder soll neu nach klar festgelegten Kriterien

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
MARLÈNE GERBER

01.01.89 - 01.01.19 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



erfolgen. Das SGT rechnete der Stiftsbibliothek St. Gallen hier künftig grosse Chancen
für finanzielle Unterstützung ein. 19

Heimatschutz und Denkmalpflege

Eine vom BAK, der Eidg. Kommission für Denkmalpflege und der Nationalen
Informationsstelle für Kulturgütererhaltung (Nike) in Auftrag gegebene Studie stellte den
Handlungsbedarf auf dem Gebiet der Denkmalpflege und der Kulturgütererhaltung dar
und lieferte wichtiges Grundlagenmaterial, insbesondere zum Spannungsverhältnis
zwischen privatem Besitz und öffentlichem Interesse. Die Autoren schlugen unter
anderem vor, inskünftig vermehrt mit steuerlichen Anreizen zu arbeiten, die dank ihrer
sofortigen und kalkulierbaren Wirkung in stärkerem Mass Investitionen zur Erhaltung
von Baudekmälern auszulösen vermöchten als Subventionen. Die Studie stellte zudem
fest, die Tourismusbranche profitiere in beträchtlichem Ausmass von der historischen
Bausubstanz, leiste aber selber keinen Beitrag an deren Unterhalt. Bei der Beschaffung
der finanziellen Mittel müssten deshalb in Zukunft vermehrt auch die Hotellerie und die
vom Tages-Tourismus profitierenden Betriebe nach dem Nutzniesser-Prinzip zur Kasse
gebeten werden. 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 18.03.1994
MARIANNE BENTELI

Nach dem Winzerfest von Vevey, dessen Kandidatur im März 2015 eingereicht worden
war, deponierte das BAK mit der Basler Fasnacht im Frühjahr 2016 seine zweite
Kandidatur zur Aufnahme in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO. Der Entscheid
des zwischenstaatlichen Komitees zum Gesuch wird per November 2017 erwartet.
Beinahe zeitgleich mit der Deponierung der Kandidatur bemängelte die
Basellandschaftliche Zeitung den durch fehlenden Nachwuchs bedingten,
schwindenden Anteil an aktiven Fasnächtlern innerhalb der Basler Bevölkerung. Als
Gründe für diese Entwicklung eruierte man zum einen das grosse Freizeitangebot für
die Basler Jugend, das mit der Fasnachtstätigkeit stark konkurrenziere, und zum
anderen die verpasste Chance, die Migrationsbevölkerung in die Fasnachtskultur zu
integrieren. Eine Stärkung der Fasnacht und der Tourismusregion Basel erhoffte man
sich indes von einer erfolgreichen Kandidatur allemal: Nicht nur die internationale
Bekanntheit Basels würde dadurch gesteigert, sondern es dürfte für Cliquen durch die
verstärkte Anerkennung auch einfacher werden, geeignete Räumlichkeiten zur
Vorbereitung ihres Fasnachtsauftritts zu finden. 
Grund zum Feiern gab es Ende 2016 bereits für Vevey: Die Kandidatur zur Aufnahme des
Winzerfestes war erfolgreich, womit die Schweiz in der UNESCO-Liste des
immateriellen Kulturerbes der Menschheit bereits den ersten Eintrag verzeichnen kann.
Jedes Land ist berechtigt, pro Jahr eine Kandidatur zu deponieren. Aufgrund von
Empfehlungen einer Expertengruppe des Bundesrates aus dem Jahr 2014 plant die
Schweiz in den Folgejahren noch sechs weitere Kandidaturen. 21

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.03.2016
MARLÈNE GERBER

Mit einer Motion Regazzi (cvp, TI) sollte der Bundesrat beauftragt werden, die Kriterien
zur Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
zu klären. Hierfür sollen im Methodenhandbuch zur Erstellung des ISOS die
Aufnahmekriterien konkretisiert und die Zielsetzung des RPG für die
Siedlungsentwicklung nach innen berücksichtigt werden. Des Weiteren sollen die
entsprechenden parlamentarischen Kommissionen nach Möglichkeit in den Prozess
eingebunden werden. Diese Konkretisierung sei zwischenzeitlich vonnöten geworden,
da gerade in städtischen Gebieten vermehrt Zielkonflikte zwischen durch das ISOS-
Inventar geschützten Quartieren und gleichzeitigen Verdichtungsbestrebungen
entstünden.
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Annahme, wies zugleich aber darauf hin, dass
bereits im Bericht zum Postulat Fluri (fdp, SO; 16.4028) festgehalten worden sei, dass
die massgebenden Grundlagen für die Bezeichnung von ISOS-Objekten deutlich in den
entsprechenden Weisungen vom 1. Dezember 2017 geregelt seien und daher keiner
grundsätzlichen Überprüfung bedürften. Dennoch sei er bereit, die für die Auswahl der
Objekte relevanten Grundsätze in der Verordnung über das Bundesinventar der
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Visos) darzulegen. Hierfür habe man bereits
dem EDI und dem UVEK den Auftrag zur Empfehlungsentwicklung und Prüfung des
Handlungsbedarfes erteilt und würde das Anliegen des Motionärs entsprechend in
diese Prüfung mitaufnehmen. 22

MOTION
DATUM: 02.03.2018
MELIKE GÖKCE
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Eine für die Frühjahrssession angesetzte Beratung der Motion Regazzi (cvp, TI) zur
Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
musste zunächst verschoben werden, da die Ratsmitglieder Friedl (sp, SG) und Fluri
(fdp, SO) den Vorstoss bekämpft hatten. In der Herbstsession 2018 sprach sich der
Nationalrat jedoch mit 114 zu 77 Stimmen bei einer Enthaltung für die Motion aus. 
Die Ratsdebatte wurde im Grunde nur durch den Motionär selbst und die beiden
bekämpfenden Ratsmitglieder geführt. Claudia Friedl betonte, dass sie sich des
Druckes, unter dem das kulturelle Erbe der Schweiz stehe, durchaus bewusst sei, schlug
zugleich aber vor, dass man doch zunächst auch abwarten könne, wie sich die erst
gerade 2017 neu überarbeitete Weisung zur Inventarregelung bewähren werde, bevor
man weitere Schritte einleite. Kurt Fluri argumentierte, dass das Anliegen des Motionärs
nicht etwa eine verbesserte Interessenabwägung zwischen ISOS und RPG, sondern
vielmehr eine Fokussierung auf bauliche Massnahmen zu Ungunsten des
Ortsbildschutzes zum Ziel habe. Das ISOS und das RPG stellten eine «Chance für die
Verbesserung der Lebensqualität» dar und hätten – in Anlehnung an Isabelle Chassot,
Direktorin des BAK – zum Ziel, einen «identitätsstiftenden und inklusiven» Lebensraum
zu schaffen, der mit der hier angedachten Herabstufung des ISOS nicht wirklich
realisierbar sei. Der während der Ratsdebatte anwesende Bundesrat Berset liess diese
Aussage jedoch so nicht stehen: Die weit verbreitete Annahme, dass die mit dem RPG
angestrebte Verdichtung durch das ISOS zu Verhinderung der Bautätigkeit führe, treffe
nicht zu. 23

MOTION
DATUM: 19.09.2018
MELIKE GÖKCE

Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966
konkretisiert die Bestimmungen von Art. 78 BV, welcher besagt, dass der Bund bei der
Erfüllung seiner Aufgaben die öffentlichen Interessen hinsichtlich Landschaften,
Ortsbildern, geschichtlichen Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmälern zu
berücksichtigen hat. Art. 5 NHG verpflichtet den Bundesrat, ein Inventar von Objekten
von nationaler Bedeutung zu erstellen, wobei er hierzu vorgängig die Kantone
anzuhören hat. Gestützt auf ebendiesen Artikel hatte der Bundesrat, in Ergänzung des
Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) und Bundesinventars der
historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS), am 9. September 1981 das Bundesinventar
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) mit der
zugehörigen Verordnung erlassen. Dieses führt und dokumentiert die wertvollsten und
bedeutendsten Siedlungen der Schweiz, hat hierbei aber weder einen Schutz- noch
einen Planungsanspruch, sondern dient lediglich als Konsultationsinstrument im
jeweiligen Planungsprozess. Zugleich bildet es aber als nationales Fachinventar den
einzigen schweizweit vereinheitlichten Normenkatalog zur qualitativen Beurteilung von
Ortsbildern und dient somit als wichtige Grundlage für die Siedlungsentwicklung. 
Aktuell führt das ISOS 1274 Objekte über alle Kantone, die nach der ISOS-Methode
inventarisiert wurden und als analoge bzw. digitale Ortsbildaufnahmen verfügbar sind.
Gerade die Erweiterung im digitalen Bereich hatte dazu geführt, dass die ISOS-Methode
einer eingehenden Prüfung, Überarbeitung und Anpassung unterzogen wurde, da mit
der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über Geoinformationen (GeoIG) das
Bundesinventar künftig als Geodatensatz im Geoportal des Bundes zugänglich gemacht
werden sollte. Dies bedurfte einer Überführung des für eine analoge Darstellung
konzipierten Instrumentes in eine digitale Form. Zugleich sah sich das BAK aus Gründen
der Rechtssicherheit verpflichtet, sicherzustellen, dass die alte und neue Methode auf
den gleichen Grundsätzen und -regeln beruhen. 
Ende November 2018 schickte nun das BAK die Totalrevision der Verordnung über das
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS) in die
Vernehmlassung, da mit einem 2015 in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten die
Notwendigkeit einer Revision, unter Berücksichtigung der mit dem
Bundesgerichtsentscheid Rüti (ZH) vom 1. April 2009 wachsenden Bedeutung des ISOS,
immer deutlicher wurde. Die VISOS soll in der Folge – unter dem Aspekt des
Legalitätsprinzips – an ihre beiden Schwesterverordnungen angeglichen werden und
neu die massgebenden Grundsätze der aufzunehmenden ISOS-Objekte sowie die
entsprechenden methodischen Prinzipien regeln. Des Weiteren soll mit den
angestrebten Erneuerungen unter anderem auch die Rechtssicherheit für Kantone und
Gemeinden erhöht werden. Die Vernehmlassung ist vom 30. November 2018 bis zum 15.
März 2019 angesetzt. 24

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.11.2018
MELIKE GÖKCE
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Archive, Bibliotheken, Museen

Die Cinémathèque suisse in Lausanne konnte ihr in den letzten Jahren für insgesamt
8,5 Mio Fr. erworbenes und umgebautes Archivierungszentrum in Penthaz (VD) in
Betrieb nehmen. Bisher waren die Filme an verschiedenen – und oft ungeeigneten –
Orten eingelagert gewesen. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.1992
MARIANNE BENTELI

Film

Die Räte überwiesen inhaltlich gleichlautende Postulate Iten (fdp, ZG) und Loeb (fdp,
BE), welche den Bundesrat einladen, die Aus- und Weiterbildung der Filmberufe durch
das Bereitstellen der notwendigen finanziellen Mittel zu unterstützen. 26

POSTULAT
DATUM: 19.06.1991
MARIANNE BENTELI

1992 soll erstmals ein Schweizer Filmpreis verliehen werden. Wie am Filmfestival von
Locarno bekanntgegeben wurde, möchte das BAK dafür 260'000 Fr. bereitstellen. Mit
der Preissumme sollen je ein Spielfilm, ein Dokumentarfilm, ein Kurzfilm und ein
Trickfilm sowie bis zu drei Persönlichkeiten der Filmbranche ausgezeichnet werden. Die
Eidgenössische Filmkommission, welche die Schaffung des Filmpreises angeregt hatte,
beantragte ausserdem, einen Teil des Filmkredits in Zukunft gezielt darauf zu
verwenden, anstelle von Einzelprojekten ganze Produktionsprogramme zu unterstützen,
und einen Fonds zur Förderung unabhängiger Fernsehproduktionen einzurichten. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 11.08.1991
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beschloss 1991, das Filmrecht nicht mit einer zeitraubenden Revision
des Filmgesetzes, sondern in einem ersten, rasch wirksamen Schritt auf der flexibleren
Verordnungsstufe zu liberalisieren. 28

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 23.10.1991
MARIANNE BENTELI

Als erstes Nicht-EG-Land wurde die Schweiz im Juli Vollmitglied von "Media 95", einem
Programm der EG zur Förderung von audiovisuellen Produktionen in Europa. Die
Schweiz war in den vergangenen Jahren bereits den Projekten "EFDO"
(Verleihförderung), "Script" (Drehbuchförderung), "EAVE" (Ausbildung) und "Euro Aim"
(Unterstützung von Filmproduzenten) beigetreten. Durch die Vollmitgliedschaft hätten
die Schweizer Filmschaffenden nun Zugang zu sämtlichen rund 20 Förderungsprojekten
von Media gehabt. Da das Programm ausdrücklich im EWR-Vertrag aufgeführt war,
wurde das Abkommen mit dem Nein vom 6. Dezember allerdings hinfällig. In allen
Media-Teilgebieten muss die Schweiz nun nach neuen und individuellen Lösungen
suchen, wobei Brüssel bereits seine Zurückhaltung gegenüber bilateralen
Sonderregelungen signalisierte. 29

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.06.1992
MARIANNE BENTELI

Mit einer neuen Verordnung zum Filmgesetz ersetzte der Bundesrat auf den 1. Januar
1993 die bisherige Einfuhrkontingentierung für Filme durch ein Bewilligungssystem für
Filmverleiher. Um den Monopolbestimmungen des Filmgesetzes auch nach dieser
Liberalisierung gerecht zu werden, sollen allfällige Missbräuche mit kartellrechtlichen
Massnahmen verhindert werden. Eine wichtige Neuordnung bringt die Verordnung bei
der Filmförderung. Diese basiert nun auf einem umfassenden Förderungskonzept,
welches den ganzen Produktionsablauf von den Vorarbeiten bis zum Verleih sowie auch
die Aus- und Weiterbildung umfasst. Dabei wird das gesamte audiovisuelle Schaffen
einbezogen, also auch Video- und Fernsehproduktionen. 30

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 24.06.1992
MARIANNE BENTELI

Der nach dem EWR-Nein erfolgte Ausschluss der Schweiz aus "Media", dem
grossangelegten EG-Programm zur Förderung der audiovisuellen Produktion, zu dem
die Schweiz 1992 als erstes Land ausserhalb der EG zugelassen worden war, führte dazu,
dass die ohnehin schon lange schwelenden Differenzen zwischen welschen und
deutschweizerischen Filmschaffenden zum Eklat führten. Die Romands spalteten sich
von ihren alemannischen Kollegen ab und gründeten einen eigenen Verband. 31

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 01.02.1993
MARIANNE BENTELI
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Mitte Jahr zeigte sich die EG-Kommission versöhnlich und reagierte positiv auf das
Schweizer Ersuchen, wieder an "Media" mitmachen zu dürfen. Sie stellte allerdings die
Bedingung, dass die Schweiz die im EWR vorgesehene EG-Richtlinie über das
Fernsehen ohne Grenzen beachtet und sich an den EG-Plänen zur Förderung des
Fernsehens in Kinoqualität (HDTV) beteiligt. Der Bundesrat bestellte im April eine
Schweizer Verhandlungsdelegation, die bereits im Mai erste exploratorische Gespräche
in Brüssel führte. 32

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 25.05.1993
MARIANNE BENTELI

Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit hatte Bundesrätin Dreifuss ein Weissbuch zur
eidgenössischen Filmförderung in Auftrag gegeben, um damit Entscheidungsgrundlagen
für eine revidierte Filmpolitik zu erhalten. Wegen des Zeitdrucks und aufgrund
unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der Branche wurde es nicht in der geplanten
Form einer umfassenden Bestandesaufnahme, sondern als "Weiss-Schachtel" mit
einem Bündel von über 20 Papieren abgeliefert. Die wichtigsten Vorschläge, die Ende
Juni an einer Tagung "Assises du cinéma" in Locarno mit allen involvierten Kreisen
diskutiert wurden, betrafen die Einrichtung eines Garantiefonds zur Verbilligung von
Bankkrediten, die Schaffung eines Schweizerischen Filminstituts, welches die heute
vom BAK, der Pro Helvetia und dem Schweizerischen Filmzentrum getrennt
wahrgenommenen Aufgaben bündeln soll, sowie eine vom Kinoerfolg abhängige
automatische Filmförderung ("Financière du cinéma") als zweite Säule neben der heute
schon bestehenden qualitativ ausgerichteten Herstellungsförderung. Dabei würde ein
Schweizer Kinofilm für jeden Eintritt rückwirkend vom Bund einen bestimmten Betrag
erhalten, mit welchem einerseits Verleiher und Kinos und andererseits Produzenten
und selbständig produzierende Regisseure unterstützt würden. Verleiher und Kinos
sollten damit ermutigt werden, vermehrt Schweizer Filme zu zeigen, den Produzenten
und Autorenproduzenten würde das Geld zur Anfangsfinanzierung ihres nächsten
Kinofilms dienen. Diese Massnahme nach französischem und deutschem Vorbild war
allerdings ziemlich umstritten. Kritisiert wurde insbesondere, die auf Publikumserfolg
konzentrierte Förderung könne zu einer Schmälerung der filmkulturellen Kreativität in
der Schweiz führen, die sich im Ausland mit meist eigenwilligen, aber nicht unbedingt
kommerziellen Filmen einen guten Ruf geschaffen habe. 33

BERICHT
DATUM: 29.06.1994
MARIANNE BENTELI

Bundesrätin Dreifuss, welche sich im Rahmen des Filmfestivals von Locarno zu diesen
Vorschlägen und Anregungen äusserte, zeigte sich ziemlich zurückhaltend. Sie gab ihrer
Überzeugung Ausdruck, dass die bestehenden Instrumente zur Förderung des
Schweizer Films effizienter eingesetzt werden könnten. Die Einführung einer
erfolgsorientierte Filmförderung verlangt ihrer Ansicht nach vermehrte Vorarbeiten und
eine vertieftere Analyse. Diplomatisch äusserte sich Dreifuss auch zur Idee eines
Schweizer Filminstituts. Mehr als auf eine dirigistische Intervention von oben möchte
sie hier auf ein harmonisches Zusammenwachsen der bereits vorhandenen Strukturen
setzen. Einzig den Vorschlag für die Einführung eines Garantiefonds versprach sie
möglichst rasch zu realisieren. 

Die Chefin der Sektion Film im BAK, Yvonne Lenzlinger, gab anfangs November
überraschend ihren Rücktritt bekannt. Lenzlinger, die erst seit August 1993 im Amt war,
begründete ihren Schritt mit dem Fehlen der grossen Linien und dem mangelnden Mut,
neue Ideen umzusetzen. 34

BERICHT
DATUM: 08.08.1994
MARIANNE BENTELI

Anlässlich ihres Besuches bei der Europäischen Union in Brüssel plädierte Bundesrätin
Dreifuss für eine Wiederaufnahme der Schweiz in "Media". Die Schweiz war 1992 als
erstes Land ausserhalb der EG zu diesem grossangelegten Programm zur Förderung der
audiovisuellen Produktion zugelassen, dann aber nach dem EWR-Nein wieder davon
ausgeschlossen worden. Die Schweizer Filmbranche erachtet die Teilnahme an "Media"
als äusserst wichtig, da sie den Zugang zum europäischen Markt sicherstellt. Der
Bundesrat hat denn auch dem BAK schon sehr früh ein Verhandlungsmandat mit der EU
erteilt, doch wurden die offiziellen Unterhandlungen bis zum Ende des Berichtsjahres
nicht aufgenommen. Solange kein neues Abkommen abgeschlossen ist, verwendet das
BAK die Gelder, die für die Teilnahme an "Media" bestimmt waren, für die direkte
Förderung von inländischen Film- und Fernsehproduktionen. 35

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 12.10.1994
MARIANNE BENTELI
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Während die Filmwelt den 100. Geburtstag des Kinos feierte, startete das Solothurner
Filmfestival mit einer Rekordzahl an Filmen zu seinem 30-Jahr-Jubiläum. Dennoch
konnte nicht übersehen werden, dass die hiesige Filmbranche durch den Ausschluss
aus den EU-Förderungsmassnahmen nach dem EWR-Nein der Schweiz erheblich
geschwächt wurde. Eine Möglichkeit, dieses europapolitische Manko zumindest
teilweise auszugleichen, wäre die Einführung der im Vorjahr von der Branche
vorgeschlagenen "Financière du cinéma", bei welcher der Schweizer Film
erfolgsabhängig gefördert würde, und die trotz anfänglich teilweise skeptischer
Reaktionen weiterhin zur Diskussion steht. Die an den Erfolg gekoppelte Filmförderung
als "zweite Säule" neben der bereits bestehenden Unterstützung nach qualitativen
Kriterien wurde - zusammen mit den Vorschlägen zu einem eidgenössischen
Filminstitut und zu einem Garantiefonds für die erleichterte Aufnahme von
Bankkrediten - von einer Expertenkommission konkretisiert und vom Bundesamt für
Kultur den interessierten Kreisen zur Vernehmlassung unterbreitet. 36

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.12.1995
MARIANNE BENTELI

Unter dem Titel "Pacte de l'audiovisuel" schlossen sich zudem die SRG und die
Verbände der Schweizer Filmbranche zusammen, um sowohl die einheimischen
Filmschaffenden wie die unabhängigen TV-Produzenten zu unterstützen. Die neue
Regelung trägt dem Trend Rechnung, dass es inländische Produktionen auf dem
internationalen Kinomarkt oft schwer haben, auf dem Fernsehmarkt aber begehrt sind.
In diesem Rahmenabkommen verpflichtet sich die SRG, ab 1997 jährlich CHF 9.3 Mio.
(bisher CHF 6.2 Mio.) ins unabhängige Schweizer Filmschaffen zu investieren. 4.5 SRG-
Millionen fliessen in die Kinoproduktion, CHF 2.5 Mio. in unabhängige TV-Produktionen;
mit CHF 1.3 Mio. soll nach erfolgsorientierten Kriterien die Ausstrahlung von Kinofilmen
im Fernsehen abgegolten werden, und eine Million geht, wie schon erwähnt, in die
erfolgsabhängige Filmförderung. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.08.1996
MARIANNE BENTELI

Anlässlich des Filmfestivals von Locarno beklagte die Eidg. Filmkommission, dass der
Schweizer Film in Europa mit immer grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Seit
dem EWR-Nein der Schweiz und dem damit verbundenen Ausscheiden aus den EU-
Förderprogrammen erwachsen dem einheimischen Filmschaffen zahlreiche
Wettbewerbsnachteile. Die Schweiz als Produktionsstandort hat für die europäische
Filmindustrie an Attraktivität verloren, und es ist schwieriger geworden, für Schweizer
Filme Partnergesellschaften im europäischen Ausland zu finden. 38

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.11.1996
MARIANNE BENTELI

Um diese Problematik etwas zu entschärfen, wird ab 1997 - vorerst in einem
fünfjährigen Versuch - als "zweite Säule" neben der selektiven Förderung des Bundes
die erfolgsabhängige Filmförderung eingeführt. Ihr Ziel ist ein kontinuierliches
Filmschaffen und mehr Kinopräsenz von Schweizer Filmen, da mit diesem
Finanzierungsmodell, welches im Ausland bereits seit längerem erfolgreich umgesetzt
wird, Filmschaffende sowie Produzenten ein Startkapital für einen weiteren Film
erhalten und die Verleiher resp. die Kinobesitzer ermuntert werden, vermehrt
Schweizer Filme in ihr Programm aufzunehmen. Spielfilme erhalten CHF 10 pro Eintritt
als Guthaben, Dokumentarfilme CHF 12.50. Um die Bedenken vor allem der
Filmschaffenden auszuräumen, dass damit inskünftig Filme vermehrt nach
kommerziellen denn nach künstlerischen Gesichtspunkten hergestellt würden, wurde
die beitragsberechtigte Höchstgrenze auf 100'000 Eintritte beschränkt.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.12.1996
MARIANNE BENTELI

Das BAK bezifferte die jährlichen Kosten der erfolgsabhängigen Filmförderung auf CHF
3.5 bis CHF 3.6 Mio. Weil die Kredite für die selektive Filmförderung im europäischen
Vergleich bereits heute klein sind und die neue Massnahme als zusätzliche
Investitionsspritze gedacht ist, soll das Geld nicht von der bisherigen Filmförderung
abgezogen werden. Der Bund, die SRG, die Kulturstiftung der Verwertungsgesellschaft
Suissimage, der Pay-TV-Sender Teleclub und Procinema, der Dachverband der Kinos
und Filmverleiher, schlossen sich deshalb zu einem Trägerschaftsverein ("Succès
cinéma") zusammen. Eidgenossenschaft, SRG und Suissimage werden jährlich je eine
CHF Mio. beisteuern, der Teleclub CHF 300'000, während sich Procinema verpflichtet
hat, die Administration und einen Teil der dadurch anfallenden Kosten zu
übernehmen. 39

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.12.1996
MARIANNE BENTELI
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Auf den 1. Januar trat die auf einen fünfjährigen Versuch angelegte sogenannte
erfolgsabhängige Filmförderung des Bundes in Kraft. Gleichzeitig wurde die selektive
Filmföderung neu geordnet. Im Dezember des Vorjahres hatte das EDI die dafür
notwendigen Reglemente erlassen. Die Verordnung zur erfolgsabhängigen Förderung
bildet die Rechtsgrundlage für deren Trägerschaft "Succès cinéma". Beteiligt sind,
neben dem Bund, die Kulturstiftung "Suissimage", die SRG und der Teleclub.
"Procinema", der Dachverband für Kino und Filmverleih, übernimmt einen Teil der
administrativen Kosten. Das Prinzip dieser zweiten Säule der Filmförderung sieht vor,
dass sich Schweizer Filme mit jedem Zuschauer ein Guthaben erarbeiten, das in die
Projektentwicklung, die Produktion oder in den Verleih neuer Filme investiert werden
kann. Neben der Regie, der Produktion und dem Verleih profitieren auch die
Kinobetriebe von dieser neuen Form der Filmförderung. Damit soll ein Anreiz zur
besseren Auswertung von Schweizer Filmen geschaffen werden.

Bedeutsamste Änderung bei der selektiven Filmföderung ist eine klare Unterscheidung
bei der Herstellungsförderung. Künftig muss ein Filmprojekt entweder auf eine
prioritäre Auswertung im Kino oder auf eine solche im Fernsehen ausgerichtet sein.
Dazu gibt es anstelle des bisherigen Begutachtungsausschusses deren zwei, die
alternativ tagen werden. Im Reglement definiert sind die Kriterien, die das Filmprojekt
und sein unabhängiger Produzent erfüllen müssen; ebenso sind die Kompetenzen
zwischen begutachtender und entscheidender Instanz geregelt, ferner
Abrechnungspflicht und -kontrolle. Auch mit den filmkulturellen Organisationen, die
regelmässig unterstützt werden, sollen ab 1998 Leistungsvereinbarungen abgeschlossen
werden. Angestrebt wurde damit ein zielgerichteter und besser koordinierter Einsatz
für den "wertvollen" Film. Für alle Bereiche wurden auch die Kriterien der
Subventionierung umschrieben. 40

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.01.1997
MARIANNE BENTELI

Die erfolgsabhängige Filmförderung konnte ihre erste Jahresabrechnung vorlegen.
Danach wurden knapp CHF 3 Mio. an 93 Filme vergeben, die 1997 über eine halbe
Million Zuschauer (3,3% Marktanteil) verzeichnen konnten. Erfolgreichster
Dokumentarfilm war mit über 100'000 Eintritten «Das Wissen vom Heilen» von Franz
Reichle, der mit CHF 657'849 belohnt wurde. Bei den Spielfilmen belegten «Flammen
im Paradies» von Markus Imhoof (gut 45'000 Eintritte) sowie «Broken Silence» von
Wolfgang Panzer (fast 40'000 Zuschauer) die ersten Plätze. 41

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.04.1998
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung waren sich beide Kammern einig,
in Art. 71 dem Bundesrat beim ersten Absatz, wonach der Bund die Schweizer
Filmproduktion und Filmkultur fördern kann, zu folgen, nicht aber in Abs. 2, wo die
Landesregierung ihre Kompetenzen im Bereich des Imports, des Verleihs sowie der
Eröffnung und Umwandlung von Kinos festschreiben wollte. Stattdessen wurde
übereinstimmend gesagt, dass der Bund Vorschriften zur Förderung der Vielfalt und der
Qualität des Filmangebots erlassen kann. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.1998
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen des Filmfestivals von Locarno wurde eine neue Subventionspolitik des
Bundes für die Schweizer Filmfestivals bekanntgegeben. Die insgesamt CHF 1,54 Mio.
gehen nicht mehr an neun, sondern nur noch an sieben Veranstaltungen. Dafür
erhalten die Festivals eine Dreijahresgarantie. Locarno streicht mit rund CHF 800'000
auch in Zukunft den Löwenanteil der Bundesgelder ein. Das BAK unterstützt weiter das
Dokumentarfilmfestival Nyon (rund CHF 250'000), die Solothurner Filmtage (rund CHF
200'000), das Dritte-Welt-Filmfestival in Freiburg (rund CHF 100'000) sowie das
Fernsehfilmfestival Cinéma tout écran in Genf (rund CHF 50'000). Ohne
Dreijahresvertrag wird der Bund auch in Zukunft das alle zwei Jahre stattfindende
Animationsfestival Fantoche in Baden (rund CHF 50'000) und das Multimedia-Festival
Viper in Luzern (rund CHF 20'000 Fr.) subventionieren. Nicht mehr auf Bundesgelder
zählen können hingegen das Festival de Genève (bisher CHF 54'000) sowie das
Kinderfilmfestival in Bellinzona (bisher CHF 36'000).

Anlässlich der Solothurner Filmtage wurde in Anwesenheit von Bundesrätin Dreifuss
erstmals der Schweizer Filmpreis verliehen. 43

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.08.1998
MARIANNE BENTELI
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Am Rand des Filmfestivals von Locarno schloss das Schweizer Fernsehen (SRG) mit der
Filmbranche den 2. «Pacte de l’audiovisuel» ab. Gegenüber der ersten Vereinbarung
von 1996 sieht der neue Vertrag mehr als eine Verdoppelung der jährlichen Beiträge
von 7,2 Mio auf 16,5 Mio vor. Insgesamt stehen für die nächsten drei Jahre CHF 49,5
Mio. für die Realisierung von Schweizer Filmen und deren Ausstrahlung im Fernsehen
zur Verfügung. 44

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 10.08.1999
MARIANNE BENTELI

Für das Kinojahr 1999 konnte «Succès cinéma», die erfolgsabhängige Filmförderung, 3
Mio Fr. an den Schweizer Film vergeben, dessen Markanteil auf 2,5% stieg (Vorjahr
2,1%). Gesamthaft verzeichneten die Produktionen aus einheimischem Schaffen
379'000 Eintritte. Erfolgreichster Schweizer Film war mit 118'000 Eintritten Daniel
Schmids «Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz». Gut 6% aller Eintritte vereinten
die Kurzfilme auf sich, was eine Verdreifachung des kommerziellen
Auswertungsergebnisses vom Vorjahr bedeutete. An Präsenz büsste dagegen der
Dokumentarfilm ein, der 50% weniger Eintritte als im Vorjahr realisierte. 45

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 30.12.1999
MARIANNE BENTELI

Um eine den heutigen und künftigen Anforderungen entsprechende Filmpolitik
betreiben zu können, will der Bundesrat mit einem neuen Bundesgesetz über
Filmproduktion und Filmkultur die Filmförderung auf moderne Grundlagen stellen,
den heutigen Gegebenheiten und Bedürfnissen im Film- und Audiovisionsbereich
Rechnung tragen und der Schweizer Filmkultur auch mittel- bis langfristig eine solide
Basis bieten.

Mit diesem Ziel hatte der Bundesrat 1999 einen ersten Vorentwurf für das neue Gesetz
in die Vernehmlassung gegeben. Unbestritten war in den eingegangenen
Stellungnahmen der Verzicht auf die bisherige Bewilligungspflicht für den Verleih sowie
die definitive Einführung der erfolgsabhängigen Filmförderung, die sich unter dem
Begriff «Succès cinéma» in einem vierjährigen Pilotversuch bewährt hat. Völlig
unterschiedlich waren hingegen die Meinungen zum sogenannten «Hollywood-
Rappen», einer Lenkungsabgabe auf Grossproduktionen, deren Ertrag in die Verleih-
und Vertriebsförderung von einheimischem Filmschaffen fliessen sollte. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2000
MARIANNE BENTELI

Am Rande des Filmfestivals von Locarno einigten sich die Branchenvertreter auf einen
Kompromiss. Demnach sollte auf die von den Filmverleihern und Kinobesitzern heftigst
bekämpfte Lenkungsabgabe zum Schutz von nicht kommerziell orientierten Filmen
verzichtet und statt dessen auf die Selbstregulierung des Marktes gesetzt werden.
Wenn diese nicht funktioniert, soll «Procinema», der Verband der Kinounternehmer
und Verleiher, für die Herstellung der gewünschten Vielfalt sorgen. Sollte auch diese
brancheninterne Regulierung nicht zum Ziel führen, könnte das Bundesamt für Kultur
(BAK) intervenieren, nötigenfalls mit einer zweckgebundenen Abgabe. Diese Doktrin
übernahm der definitive Gesetzesentwurf, der unter dem Leitgedanken «Durch Vielfalt
zur Qualität» im September dem Parlament zugeleitet wurde. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2000
MARIANNE BENTELI

Mitte Jahr vermeldete das BAK, der Kredit für die Produktionsbeiträge 2000 (CHF 7,6
Mio) sei bereits erschöpft. Entgegen seiner ursprünglichen Absicht, eine Erhöhung des
ordentlichen Filmkredits erst mit dem Finanzplan 2002-2004 vorzunehmen, beantragte
der Bundesrat daraufhin bereits für 2001 einen Zusatzkredit von CHF 4 Mio . Die
Kommission des Nationalrates stutzte den Antrag auf 3,7 Mio zurück; die Grüne Fraktion
beantragte, dem Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit aus der SVP den Status
quo beibehalten wollte. Obgleich Nationalrat Tschäppät (sp, BE) als Präsident von
„Cinésuisse“, dem Dachverband aller schweizerischer Filminteressierten und
Filmbranchen, auf die Bedeutung des Filmschaffens als Träger des Images eines Landes
verwies und vorrechnete, dass der Filmkredit gut angelegtes Geld sei, da allein die
Steuereinnahmen von Bund und Kantonen ein Vielfaches der gewährten Subventionen
betragen, stimmte das Plenum mit 90 zu 68 Stimmen dem Antrag der Kommission zu.
Keine Chance hatte auch der SVP-Minderheitsantrag, der mit 132 zu 34 Stimmen klar
verworfen wurde. Der Ständerat genehmigte den gekürzten Kredit stillschweigend. Der
Finanzplan 2002-2004 sieht vor, dass der Kredit für die Produktionsbeiträge bis zum
Ende der Periode um 2,5 weitere Millionen aufgestockt wird. Das gesamte Filmbudget,
welches auch andere Posten (Ausbildung, Festivals etc.) umfasst, soll im gleichen
Zeitraum von CHF 21,5 Mio. im laufenden Jahr auf 32,5 Mio 2004 angehoben

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2000
MARIANNE BENTELI
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werden.Siehe dazu auch die Ausführungen von Bundesrat Dreifuss zu einer
abgeschriebenen Empfehlung Cottier (cvp, FR) (Empfehlung 00.3405). Vom Bericht des
Bundesrates zum Finanzplan 2002-2004 nahmen beide Kammern Kenntnis, ohne dabei
den Filmkredit zu erwähnen. 48

Obgleich der Entwurf des Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über
Filmproduktion und Filmkultur durch den Verzicht auf eine generelle Lenkungsabgabe
zugunsten kleinerer Filmproduktionen («Hollywood-Rappen») bereits einem hart
erkämpften Kompromiss zwischen dem BAK und der Branche entsprach, scheiterte die
Vorlage vorerst an der bürgerlichen Opposition im Ständerat. Die beiden CVP-
Abgeordneten Schmid (AI) als Vertreter der Werbebranche und Cottier (FR) als
Präsident der Filmverleihvereinigung Procinéma liessen kaum einen guten Faden an
dem Gesetz, das sie als «dirigistisch“ und „existenzgefährdend» für kleine
Kinounternehmen bezeichneten. Zur Garantie der Vielfalt des gezeigten Filmschaffens
wollten sie allein auf die Gewerbefreiheit und die Verantwortung der Branche setzen
und auch die dem Bund zugestandene Möglichkeit, subsidiär eine Abgabe zu erheben,
falls trotz Branchenintervention in einer Region nur noch ausländische
Grossproduktionen gezeigt werden, aus dem Gesetz kippen. Vergeblich machten die
Freisinnigen Beerli (BE), Langenberger (VD) und Marty (TI) geltend, das neue Gesetz sei
viel liberaler als das alte von 1962 und die Lenkungsabgabe lediglich die „ultima ratio“
für den Fall, dass es der Branche nicht gelinge, in Eigenregie die von der Verfassung
(Art. 71) postulierte kulturelle Diversität herzustellen; sie vermochten nicht einmal alle
ihre Parteikollegen zu überzeugen. Auch die Feststellung von Bundesrätin Dreifuss, man
könne in einem Markt, der von einem (amerikanischen) Oligopol beherrscht sei, nicht
allein auf die Gesetze der Marktwirtschaft setzen, fruchtete nichts. Mit 27 zu 12
Stimmen wurde der Entwurf zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückgewiesen. Die
Presse zeigte sich mehrheitlich konsterniert ob dieser als «Filmriss» bezeichneten
offenen Lobbyingpolitik der amerikanischen Filmgesellschaften, umso mehr, als im
Vorfeld der Beratungen nichts auf diesen Eklat hingewiesen hatte. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2001
MARIANNE BENTELI

Noch bevor die Vorlage von der zuständigen Nationalratskommission behandelt wurde,
einigten sich BAK und Procinéma auf Vermittlung der beiden Ständeräte Bieri (cvp, ZG)
und Schiesser (fdp, GL) auf eine weitere Stärkung der Verleih- und Betreiberbranche.
Die Erhaltung der Vielfalt soll ganz dem Gewerbe und seinen Branchenvereinbarungen
überlassen bleiben, das BAK nur noch die Einhaltung der Ziele regelmässig evaluieren.
Die subsidiäre Erhebung einer Förderabgabe durch den Bund – falls die
Selbstregulierung dennoch versagen und das Filmangebot einer Region verkümmern
sollte – wurde zwar aufrecht erhalten, aber redimensioniert; insbesondere sollen bei
wiederholtem Zuwiderhandeln lediglich geringfügige Bussen verhängt werden. Dieser
informelle Weg führte in der Sommersession zu einem ersten Etappensieg für das neue
Gesetz. Zwar etwas erstaunt über das Vorprellen der beiden Ständeräte und ohne die
Vorlage inhaltlich diskutieren zu können, sprachen sich die meisten Fraktionssprecher
im Nationalrat gegen die Rückweisung an den Bundesrat aus, um den
Gesetzgebungsprozess wieder in Gang zu bringen. Einzig der Zürcher SVP-Abgeordnete
Mörgeli benutzte die Gelegenheit zu einem Rundumschlag gegen die Kulturbehörden
und das schweizerische Filmschaffen; da er es aber verpasst hatte, seinerseits einen
Rückweisungsantrag zu stellen, wurde das Geschäft stillschweigend an den Ständerat
zurückgeschickt. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2001
MARIANNE BENTELI

Der Tessiner Grosse Rat stimmte einem Kredit zu, der es der Kantonsregierung
erlaubt, das Filmfestival von Locarno in den nächsten fünf Jahren mit total CHF 13 Mio.
zu unterstützen. Dieser Betrag, der die bisherigen ad hoc-Subventionen ersetzt, soll es
den Organisatoren ermöglichen, das Festival auf eine finanziell gesunde Basis zu stellen,
ohne Abstriche im künstlerischen Bereich zu machen und damit seine Stellung zu
gefährden. Die kulturelle Ausstrahlung und das touristische Gewicht des Filmfestivals,
die dem Ansehen und der Wirtschaft des Kantons zugute kommen, dienten als
Rechtfertigung für diese Finanzspritze. Zum Bundesbeitrag an das Festival siehe die
Antwort des Bundesrats auf eine Frage Fehr (sp, ZH) (01.5072). 51

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.2001
MARIANNE BENTELI
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Nach diesem Vorgeplänkel stand der einlässlichen Behandlung des Gesetzes durch den
Ständerat nichts mehr im Wege. Die Vorschläge der vorberatenden Kommission
übernahmen in den wesentlichen Punkten das Vermittlungsergebnis und waren damit
näher beim Entwurf des Bundesrates als bei den (allerdings nie positiv formulierten)
Anträgen der Gewerbelobby. Diesmal erwuchs der Vorlage keinerlei Widerstand,
Abänderungsanträge über die Detailkorrekturen der Kommission hinaus wurden keine
gestellt. Das Gesetz passierte problemlos mit 27 zu 3 Stimmen. In der Wintersession
stimmte der Nationalrat dem Gesetz im Eiltempo (und ohne eine einzige Differenz zum
Ständerat zu schaffen) mit 120 zu 25 Stimmen zu, worauf das Gesetz definitiv
verabschiedet werden konnte. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2001
MARIANNE BENTELI

Am 1. August trat das revidierte Gesetz über Filmproduktion und Filmkultur in Kraft.
Mit dem neuen gesetzlichen Rahmen entfallen die Bewilligungspflicht für den
Filmverleih sowie für den Bau oder die Umwandlung von Kinosälen. Stattdessen liefern
die Verleiher und Kinobetreiber in Zukunft Zahlen, die es dem Bund erlauben, eine
genaue Statistik über die in der Schweiz gezeigten Filme zu führen. Bundesrätin
Dreifuss erinnerte die Branche noch einmal eindringlich an ihre Selbstverantwortung
und die Verpflichtung, die kulturelle und sprachliche Vielfalt des Kinoangebots
sicherzustellen. Die im Gesetz verankerte erfolgsabhängige Filmförderung «Succès
cinéma» war bereits auf Anfang Jahr in Kraft gesetzt worden. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.08.2002
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen des Filmfestivals von Locarno wurde der um knapp eine Million auf CHF
50.4 Mio. aufgestockte «Pacte de l’audiovisuel» zwischen SRG SSR idée suisse und
den unabhängigen Schweizer Filmproduzenten für die Jahre 2003 bis 2005
unterzeichnet. Die Filmschaffenden werden künftig für Fernsehausstrahlungen ihrer
Werke besser entschädigt. 54

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 03.08.2002
MARIANNE BENTELI

Trotz Protesten aus Kreisen der Denkmalpflege nahm der Bundesrat als Massnahme des
Entlastungsprogramms im BAK einen Mitteltransfer von der Denkmalpflege zur
Filmförderung vor. Er stimmte einem neuen Vierjahres-Zahlungsrahmen zu, der eine
kontinuierliche Erhöhung des Förderungskredits vorsieht. Dieser soll für die Jahre
2004-2007 von CHF 20.5 Mio. (2003) stufenweise um CHF 3 bis 4 Mio. erhöht werden.
Stillschweigend stimmte das Parlament dieser Verlagerung im Voranschlag 2004 zu.
Siehe dazu auch die Antwort des Bundesrats auf eine Frage Galli (cvp, BE) (Frage
03.5183). Erstmals wurde im Nationalratssaal vor zahlreichen Parlamentariern ein
Spielfilm projiziert, nämlich «Mais im Bundeshuus», der die Beratung der Gen-Lex im
Nationalrat (Kommission und Plenum) nachzeichnet. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2003
MARIANNE BENTELI

Zu Jahresbeginn schlossen sich das Schweizer Filmzentrum, die Sektion Film der Pro
Helvetia und die schweizerische Kurzfilmagentur zu «Swiss Films» zusammen. Mit
einem Budget von CHF 3 Mio. soll in den nächsten drei Jahren gezielt der Schweizer
Film, insbesondere der Kurzfilm im Ausland gefördert werden; danach wird
entschieden, ob «Swiss Films» unabhängig bleibt oder in die Pro Helvetia integriert
wird. 56

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 15.01.2004
MARIANNE BENTELI

Im Media-Vertrag der Bilateralen II wurde die volle Teilnahme der Schweiz an den
Filmförderungsprogrammen der EU vereinbart. Schweizer Filmschaffende sowie
Produzenten und Verleiher erhalten dieselben Rechte wie ihre europäischen Kollegen.
Sie können Unterstützung bei der Produktion und beim Verleih beantragen und
erhalten gleichberechtigten Zugang zu allen europäischen Filmschulen. Die Schweiz
zahlt pro Jahr CHF 3.75 Mio. an die Kosten der Förderungsprogramme; sie verspricht
sich davon mehr Beachtung für das Schweizer Filmschaffen. 57

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.05.2004
MARIANNE BENTELI
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Nicolas Bideau, Leiter des Kompetenzzentrums für Kulturaussenpolitik im EDA, ersetzte
Marc Wehrlin als Chef der Sektion Film im BAK, nachdem dieser zum vollamtlichen
Stellvertreter des neuen BAK-Direktors Jauslin berufen worden war. Bideau
beabsichtigt, die Qualität der Schweizer Spielfilme und ihren Marktanteil zu verbessern.
Zu diesem Zweck will er einen Expertenpool schaffen, der die Filmprojekte unter
anderem auf ihre Erfolgschancen bei der Kinoauswertung hin untersucht. Das neue
Fördersystem, das Mitte 2006 in Kraft treten soll, sieht zudem eine Auslagerung der
Kurz- und Fernsehfilme vor. 58

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.07.2005
MAGDALENA BERNATH

Die SRG und sechs schweizerische Filmvereine unterschrieben ein viertes
audiovisuelles Abkommen. Darin verpflichtete sich die SRG, die Zusammenarbeit mit
den schweizerischen Filmschaffenden zu verstärken und CHF 57.9 Mio. an die
Filmförderung zu zahlen, was einer Erhöhung des Beitrags um rund 15% entspricht. 59

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.08.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Neuenburger Frédéric Maire trat die Nachfolge von Irene Bignardi als Direktor des
Filmfestivals von Locarno an. Alt-Ständerätin Monika Weber (ehemals ldu, ZH)
übernahm die Leitung der Eidg. Filmkommission von Alt-Ständerat Andreas Iten (fdp,
ZG). 60

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 15.08.2005
MAGDALENA BERNATH

Am 1. April traten die neuen MEDIA-Abkommen der EU in Kraft. In den Verhandlungen
der Bilateralen II war es gelungen, die Schweiz wieder vollberechtigt daran teilhaben zu
lassen. Dieses Abkommen ist ein wichtiger Schritt für die Schweizer Filmschaffenden,
erhalten sie doch damit einen freien Zugang zu allen Fördermassnahmen der EU. Die
Vereinbarung beinhaltet die beiden Programme MEDIA Plus und MEDIA Fortbildung.
Beim ersten Programm werden Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung audiovisueller
Produktionen gefördert, das zweite verfolgt das Ziel, die berufliche Weiterbildung im
audiovisuellen Sektor zu verbessern. 61

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 01.04.2006
MARIANNE BENTELI

Am 1. Juli 2006 erhielt die revidierte Filmförderungsverordnung (FiFV) des EDI
Rechtsgültigkeit. Die Änderungen basieren auf einer Neuausrichtung der Filmpolitik,
insbesondere im Filmförderbereich des BAK. Der kulturpolitischen Aufforderung nach
einer Qualitätssteigerung wird durch eine Reorganisation der selektiven
Förderstrukturen Rechnung getragen. Insbesondere werden die Aufgabenbereiche, die
Beurteilungskriterien und die Zusammensetzung der Fachkommission neu geregelt. Die
zweite kulturpolitische Vorgabe, die Forderung nach mehr Popularität für den
Schweizer Film, findet ihre Entsprechung in den neuen oder überarbeiteten
Promotionsinstrumenten und in der Anpassungen der erfolgsabhängigen Filmförderung
(Succès Cinéma). 62

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.07.2006
MARIANNE BENTELI

Die Behandlung der kulturpolitischen Ausgabeposten während der Budgetdebatte in
der Wintersession war erneut Anlass für einen Schlagabtausch zwischen den
rechtsbürgerlichen Vertretern im Parlament und der Ratslinken. Pfister (svp, SG)
stellte im Namen seiner Partei den Antrag, den Filmkredit des BAK von CHF 23.2 auf
18.2 Mio. zu senken, da die Filmproduktion in erster Linie der Unterhaltung diene und
deshalb nicht als Staatsaufgabe betrachtet werden könne. Demgegenüber plädierte
Vollmer (sp, BE) für eine Erhöhung um CHF 1 Mio. Die Filmförderung sein nicht der Ort,
den Sparhebel anzusetzen, denn Filmförderung heisse im Grunde genommen, der
kulturellen Identität und Entwicklung in diesem Lande Raum zu bieten. In letzter Minute
wurde noch ein Antrag Fluri (fdp, SO) eingereicht, der zusätzliche CHF 3 Mio.
insbesondere zur weiteren Unterstützung von Succès Cinéma verlangte. Alle drei
Anträge wurden abgelehnt, am knappsten der Antrag Fluri (89:83), am deutlichsten
jener von Pfister (126:50). 63

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2006
MARIANNE BENTELI
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Im März beschloss der Ständerat einstimmig, das Filmförderungsabkommen MEDIA mit
der Europäischen Gemeinschaft in den Jahren 2007-2013 fortzuführen. Im Nationalrat
stellte sich einzig die SVP als Partei gegen die Weiterführung und so fand der Entwurf
auch im Zweitrat deutliche Zustimmung. In der Schlussabstimmung wurde der
Bundesbeschluss im Ständerat einstimmig angenommen und im Nationalrat mit 120 zu
68 Stimmen. Ebenfalls ohne Gegenstimme unterstützte der Ständerat den
Bundesbeschluss zur Finanzierung der MEDIA-Teilnahme 2010-2013, welcher für den
genannten Zeitraum einen Verpflichtungskredit von 41 Mio Fr. vorsieht. Betreffend
Verpflichtungskredit trat die SVP im Nationalrat für die Ausgabenbremse ein, konnte
jedoch mit qualifiziertem Mehr überstimmt werden. 64

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2009
MARLÈNE GERBER

Bereits zur Eröffnung der Solothurner Filmtage im Januar wurden Stimmen aus den
Filmverbänden laut, welche dem Bund eine selektive Filmförderung vorwarfen.
Hauptsächlich kritisiert wurde die geringe Anzahl unterstützter Drehbücher im Vorjahr
im Vergleich zu 2007, was das BAK daraufhin mit leicht schwächerer Qualität der
eingegangenen Projekte begründete. Der Konflikt spitzte sich zu, als die Produktion
„Sennentuntschi“ trotz staatlicher Förderung bereits vor Fertigstellung Konkurs
anmelden musste. Ende Juni reichten der Filmproduzentenverband und die Gruppe
Autoren, Regisseure und Produzenten eine Aufsichtsbeschwerde gegen die von Nicolas
Bideau geführte BAK-Sektion Film ein. Hauptbeschwerdepunkt war die Verletzung der
Ausstandspflicht durch zwei Kommissionsmitglieder beim Entscheid über Fördergelder.
Konkret ging es um eine dreitägige Sitzung, wo unter anderem zwei Mitglieder des
fünfköpfigen Gremiums für ihre Projekte Fördergelder zugesprochen bekamen. Die
Beschwerdeführer waren der Ansicht, dass betreffende Personen der ganzen Sitzung
hätten fernbleiben müssen. Das BAK wies die Beschwerde zurück. Die
Kommissionsmitglieder seien vorschriftsgemäss bei den Einzelsitzungen, in denen ihre
Projekte behandelt wurden, in den Ausstand getreten, womit die Vorschriften erfüllt
seien. 65

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER

Anhaltende Unstimmigkeiten in der Schweizer Filmförderung, welche im Vorjahr in der
Einreichung einer Aufsichtsbeschwerde gegen die Sektion Film des BAK kulminierten,
wurden auch von den Evaluatoren der Filmförderungskonzepte des BAK 2006-2010
wahrgenommen. In ihrem Schlussbericht zur Angemessenheit und Wirksamkeit der
selektiven Filmförderung empfahlen sie mit der Trennung von Filmpolitik und
Filmförderung radikale Änderungen zur Wiederherstellung des Vertrauens in die
Institutionen. Während die Sektion Film des BAK heute sowohl die Strategie der
Filmpolitik als auch die Entscheidungsgewalt über die geförderten Filmprojekte
innehat, sollte sie sich laut den Empfehlungen der Evaluation in Zukunft nur noch um
Ersteres kümmern. Ein neu geschaffenes, verwaltungsunabhängiges Organ würde indes
die Entscheidungsmacht über die Vergabe von Förderungsgeldern übernehmen. Unter
anderem rät der Schlussbericht den Filmfördernden, zentrale Begriffe sowie
Anforderungen an die Gesuchsteller zu konkretisieren. So wird beispielsweise
vorgeschlagen, Kriterien zur Auswahl der unterstützten Projekte zu präzisieren und
darüber hinaus transparent zu machen, welche dieser Kriterien Vorrang haben. Die
eidgenössische Filmkommission (EFiK) verabschiedete den Bericht im Juli und zeigte
sich bereit, die im Bericht enthaltenen Empfehlungen einer sorgfältigen Prüfung zu
unterziehen. 66

BERICHT
DATUM: 29.07.2010
MARLÈNE GERBER

Im Mai gründeten die sechs Westschweizer Kantone Genf, Waadt, Wallis, Neuenburg,
Freiburg und Jura zusammen mit Vertretern der Städte Lausanne und Genf eine
Westschweizer Filmstiftung. Dotiert mit 10 Mio. CHF jährlich, soll die Fondation
romande pour le cinéma die Westschweizer Filmförderung koordinieren und
professionalisieren. 67

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.05.2011
SUZANNE SCHÄR

Bundesrat Burkhalter verlängerte die seit 2006 bestehenden Filmförderungskonzepte
bis Ende 2011. Mit Eintreten der ersten Förderperiode im Rahmen des
Kulturförderungsgesetzes und in Konsequenz einer 2010 erfolgten Evaluation der
Filmförderung sollen 2012 neue Förderkonzepte in Kraft treten. Dazu musste die
Filmförderungsverordnung revidiert werden. Es wurde darauf geachtet, die
Unabhängigkeit und Qualität der Begutachtung besser zu gewährleisten und die
Ausstandspflichten der Kommissionsmitglieder strenger und klarer zu regeln. Der

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.12.2011
SUZANNE SCHÄR
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Vorschlag der Evaluatoren, die Filmpolitik besser von der Filmförderung zu trennen,
wurde durch Anpassungen der internen Organisation und Prozesse der Sektion Film im
BAK berücksichtigt. Der Diskurs um eine allfällige Überführung der Filmförderung in
eine verwaltungsunabhängige Organisation (analog etwa zu Pro Helvetia), wie sie
verschiedentlich gefordert worden ist, war Ende des Berichtsjahrs noch im Gang. 68

Eine Motion der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
(WBK-NR) verlangte eine Teilrevision des Bundesgesetzes über Filmproduktion und
Filmkultur zur Anpassung der Bestimmungen über die Angebotsvielfalt beim Film.
Aufgrund zunehmender Bedeutung neuer Konsumformen wie beispielsweise dem
internetbasierten Video on Demand (VoD) sei eine Überprüfung der bestehenden
Fördermassnahmen zur Angebotsvielfalt im Filmwesen auf ihre Aktualität hin
vorzunehmen. In seiner positiven Antwort zeigte sich der Bundesrat bereit, einen
Vorschlag zur Ausweitung der Einverleiherklausel für den Online-Markt vorzulegen.
Diese Klausel sieht vor, dass Kinofilme nur zur Erstaufführung in der Schweiz zugelassen
werden können, wenn das Verleihunternehmen die Auswertungsrechte für alle
Schweizer Sprachregionen erwirbt. Damit soll gesichert werden, dass Filme in allen
Sprachregionen der Schweiz in den jeweiligen Sprachen verfügbar sind. Die beiden Räte
schlossen sich in ihren Beratungen einvernehmlich dem Bundesrat an und überwiesen
die Motion zur Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage an die Landesregierung. 69

MOTION
DATUM: 11.06.2013
MARLÈNE GERBER

Neben dem BAK und der SRG mit ihrem „pacte de l’audiovisuel“ zählen auch die
Kantone zu wichtigen Akteuren in der Filmförderung. Letztere engagieren sich jedoch
nicht überall in gleichem Masse. Während in der Westschweiz durch die im 2011
gegründete kantonsübergreifende Organisation „Cinéforom“ beträchtliche Mittel für
die überregionale Filmförderung zur Verfügung stehen, verfügt in der Deutschschweiz
nur der Kanton Zürich mit seiner Filmstiftung über ähnlich hohe Fördergelder für Filme
mit Bezug zum eigenen Kanton. Eine überregionale Zusammenarbeit in der
Deutschschweiz stand bis anhin nicht zur Debatte. Am Filmfestival in Locarno rief der
Branchenverband GARP (Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten) zum Widerstand
gegen den Deutschschweizer Kantönligeist in der Filmförderung auf und versammelte
35 National- und Ständeräte sowie kantonale Politiker und Filmschaffende zur
Diskussion über die vorherrschende Situation. 70

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.08.2013
MARLÈNE GERBER

Erste vom Bundesamt für Statistik präsentierte Ergebnisse einer von der Conférence
des festivals in Auftrag gegebenen Studie verdeutlichten die Relevanz von Filmfestivals
zum Erhalt der Angebotsvielfalt im Filmwesen. Von den im Jahre 2011 insgesamt 2186
abgespielten Langfilmen in der Schweiz erschienen etwas über ein Viertel
ausschliesslich an Filmfestivals. Überdurchschnittlich häufig nicht auf die Kinoleinwand
schafften es Dokumentarfilme und ausserhalb von Europa und den USA produzierte
Beiträge. Die Ergebnisse der Studie sind von Bedeutung für die Vergabe öffentlicher
Fördergelder, da diese gemessen am Beitrag zur Angebotsvielfalt erteilt werden. Der
Stellenwert von Filmfestivals wurde vom Bundesrat bereits kurz zuvor erkannt. Die
Regierung beschloss im Mai, die jährliche Unterstützung für Filmfestivals in den
folgenden drei Jahren um 12,8% auf insgesamt CHF 2,64 Mio. zu erhöhen. In den
Genuss von Fördermitteln kommt neu auch das internationale Kurzfilmfestival Shnit in
Bern. 71

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 14.08.2013
MARLÈNE GERBER

An seiner Rede am Filmfestival Locarno erläuterte Bundesrat Berset die Pfeiler der
künftigen Schweizer Filmförderung. Durch die im Rahmen der Kulturbotschaft
2016–2020 gesprochenen Gelder stehen den Schweizer Filmschaffenden in den
kommenden fünf Jahren zusätzlich CHF 27 Mio. zur Verfügung, deren Zweck es ist, eine
Abwanderung der Dreharbeiten oder der Produktion von Schweizer Filmen ins
kostengünstigere Ausland zu verhindern. Der Kulturminister äusserte ferner seine
Bedenken, was das EU-Filmförderungsprogramm MEDIA anbelangt. Dieses wurde nach
der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative sistiert und durch
Übergangsmassnahmen ersetzt. Der Bundesrat hob die Bedeutung des internationalen
Austausches für die Branche hervor und beteuerte den Willen der Regierung, in Zukunft
wieder am europäischen MEDIA teilnehmen zu wollen. 72

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.08.2015
MARLÈNE GERBER
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Eine 2015 eingereichte Motion Aebischer (sp, BE), die einen Bericht zur Filmförderung
in der Schweiz forderte, wurde in der Wintersession 2016 zurückgezogen. Da in der
Schweiz bis anhin keine Statistik zur Filmförderung geführt worden war, hätte der
Bundesrat eine alljährliche Statistik mit einem genderspezifischen Fokus auf Eingaben,
Zusagen und Förderbeiträge im Bereich der Filmindustrie erstellen sollen. Der
Bundesrat hatte die Motion zuvor zur Ablehnung beantragt, da das BAK bereits seit 2013
die Daten zur Filmförderung des Bundes zusätzlich auch nach Gender und Alter erhebe
und die daraus resultierende Statistik 2015 an den Solothurner Filmtagen zum ersten
Mal der Öffentlichkeit präsentiert worden sei. Um jedoch erste Rückschlüsse zu den
Förderanteilen der Bundesfilmförderung ziehen zu können, bedürfe es eines
Bewertungszeitraums von fünf Jahren. Das Anliegen der Motion sei daher
weitestgehend erfüllt, was so auch vom Motionär geteilt wurde. 73

MOTION
DATUM: 25.11.2016
MELIKE GÖKCE

Eine im Frühjahr 2015 eingereichte Motion Feri (sp, AG) zur Gleichberechtigung bei der
Filmförderung wurde nach Ablauf der zweijährigen Behandlungsfrist im Frühjahr 2017
unbehandelt abgeschrieben. Bei einer Annahme hätte der Bundesrat sicherstellen
sollen, dass vom BAK unterstützte Filmprojekte, die von Frauen eingereicht wurden,
eine finanzielle Förderung erhalten, die sich am relativen Anteil der Zusagen für diese
Einreichungen misst. Der Bundesrat hatte den Vorstoss im Rahmen seiner
Stellungnahme zur Ablehnung empfohlen, da die gestellte Forderung den von der
ausserparlamentarischen Fachkommission zur Evaluierung von Filmprojekten
beigezogenen Qualitäts- und Vielfaltskriterien widerspreche. 74

MOTION
DATUM: 17.03.2017
MELIKE GÖKCE

Ein Postulat Aebischer (sp, BE) wollte den Bundesrat beauftragen, bis Ende 2016 einen
Bericht vorzulegen, der den Regulierungsbedarf im Bereich der Filmpolitik der
nächsten fünf Jahre aufzeigt. Da die Teilrevision des Filmgesetzes im Rahmen der
Kulturbotschaft 2016–2020 lediglich elementare Aspekte des Filmrechts abdecke, aber
grundlegende Umwälzungen in den Bereichen des Konsums, der Distribution oder der
Filmproduktion keineswegs nachhaltig berücksichtige, bedürfe es dringend
weitergreifender Reformen. Auch gelte es diesbezüglich etwaige Entwicklungen in der
Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) der Europäischen Union zu
berücksichtigen. Der Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, da das
Bundesamt für Kultur (BAK) die bereits ergriffenen Massnahmen auf ihre Auswirkungen
hin evaluieren und allfälligen Regulierungsbedarf in der nächsten Kulturbotschaft
aufgreifen werde. Zudem reiche der mit einer knappen Jahresfrist sehr eng gesteckte
Zeitrahmen für die adäquate Erstellung des geforderten Berichtes nicht aus – zumal
sich die aktuelle Kulturbotschaft 2016 noch in der Umsetzungsphase befinde und somit
erst 2017 die ersten Resultate der Gesetzesrevision eruiert werden könnten. Der
Vorstoss kam schliesslich gar nicht erst zur Abstimmung, da der Postulant sein Anliegen
im Sommer 2017 zurückzog. 75

POSTULAT
DATUM: 15.06.2017
MELIKE GÖKCE

Ein Postulat Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ersuchte den Bundesrat, im Rahmen der
Standortförderung auch die Filmproduktion in der Schweiz zu untersuchen. Lokale
Filmproduktionen seien oft ein Garant für zusätzliche Standortpromotion: So würden
noch heute diverse schweizerische Drehorte vom Werbeeffekt des James-Bond-Filmes
profitieren. Leider sei hinsichtlich dieser Entwicklung ein starker Rückgang in der
Schweiz feststellbar; selbst Filmproduktionen mit starkem Schweizer Bezug würden aus
Kostengründen ins Ausland verlagert. Diesbezüglich solle der Bundesrat überprüfen, wie
sich die Schweizer Filmproduktion im direkten Vergleich mit dem Ausland entwickelt
hat und welche Instrumente der Standortpromotion – insbesondere in den
Nachbarländern Italien, Österreich und Deutschland – eingesetzt werden. Der
Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme auf die Kulturbotschaft 2016–2020 und
betonte, dass die Filmförderungsinstrumente der Standortförderung in deren Rahmen
genehmigt und entsprechende Vergleichsmassnahmen bereits bewertet und
einbezogen worden seien. Zudem befinde sich das BAK zur Zeit in der
Vorbereitungsphase zur Umsetzung der Standortförderung, welche Mitte 2016 gestartet
wird. Die Ergebnisse dieses Prozesses seien nicht vor Ende 2017 zu erwarten. Man
müsse daher diesen Zeitpunkt abwarten, um die Wirksamkeit evaluieren zu können,
werde diese Erkenntnisse dann aber für die Kulturbotschaft 2021–2024 aufbereiten.
Die Postulantin sah ihren Vorstoss indes aufgrund der bundesrätlichen Erläuterungen
als erfüllt an und zog das Postulat zurück, wobei sie betonte, dass sie die Evaluation nun
mit Spannung erwarte. 76

POSTULAT
DATUM: 15.06.2017
MELIKE GÖKCE
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